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1 Ausgangslage 
Mit dem Ratschlag 07.0576.01 beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, dem 
Entwurf für ein revidiertes kantonales Gesetz über die Berufsbildung zuzustimmen. 
Das Gesetz über die Berufsbildung ist ein Einführungsgesetz zum 2004 revidierten 
Bundesgesetz und zur bundesrätlichen Verordnung über die Berufsbildung. Es stellt 
eine notwendige Anpassung dar und hat damit zum Ziel, unter weitgehender 
Aufrechterhaltung der Struktur des bestehenden Erlasses die zwingenden 
Anpassungen vorzunehmen. Die wichtigen Innovationen des Bundesgesetzes sowie 
die Empfehlungen der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) betreffend die 
Erneuerung der kantonalen Rechtsgrundlagen für die Berufsbildung werden 
aufgenommen, gewährleistet werden soll auch die weitgehende Harmonisierung der 
Regelungen mit denjenigen des Kantons Basel-Landschaft. Wie bisher muss der 
Kanton die vom Bund festgelegten Aufgaben finanzieren, wobei der weitaus grösste 
Teil der Kosten bei der Finanzierung der Berufsfachschulen und höheren 
Fachschulen anfällt. Dafür bekommt er Beiträge des Bundes, neu ab 2008 in Form 
einer Pauschale. Die anstehende Revision soll den Bedürfnissen einer 
Zwischenphase dienen, bis ein neues kantonales Bildungsgesetz – ein 
Rahmengesetz, das sämtliche Bildungsstufen inklusive der Berufsbildung umfassen 
soll – geschaffen ist. Deshalb wird bei den Änderungen möglichst Zurückhaltung 
geübt. 
 
Die wichtigsten inhaltlichen Änderungen im Gesetzesentwurf betreffen: 
 

• Grundsätze für die Qualitätsentwicklung; 
• Die Förderung der beruflichen Grundbildung von Behinderten; 
• Die Begabtenförderung und die Förderung der Weiterbildung; 
• Neue Regelungen für die Einführung der zweijährigen beruflichen 

Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest; 
• Die Anrechnung bereits erbrachter Lernleistungen (Nachholbildung) und die 

Zulassung zu anderen Qualifikationsverfahren als Prüfungen; 
• Anpassung der Kostenpflichtigkeit bezüglich der obligatorischen Lehrmittel 

gemäss der auf der Sekundarstufe II üblichen Regelung; 
• Modernisierung und Vereinfachung der ärztlichen Untersuchung der 

Lernenden. 
 
Für die detaillierte Darstellung der vom Regierungsrat beantragten Änderungen wird 
auf den Ratschlag 07.0576.01 verwiesen.  

2 Auftrag und Vorgehen 
Der Grosse Rat hat den Ratschlag Ratschlag 07.0576.01 betreffend Revision des 
kantonalen Gesetzes über die Berufsbildung mit Beschluss vom 6. Juni 2007 der 
Bildungs- und Kulturkommission (BKK) zur Berichterstattung überwiesen. Die BKK 
hat die Vorlage an vier Sitzungen behandelt. An den Sitzungen nahmen der 
Vorsteher des Erziehungsdepartements und der Leiter des Ressorts Berufsbildung 
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und der Leiter Gesundheitsförderung und Prävention im Gesundheitsdepartement 
teil. 

3 Beratung in der Kommission 
Die BKK hat den vorliegenden Änderungen weitgehend zugestimmt. 
Diskussionsbedarf ergab sich insbesondere zu den §§ 4, 21 und 24. 

3.1 § 4  
§ 4 Abs. 2 sieht vor, dass der Kanton die Bildung von Berufsbildungsfonds gemäss 
Art. 60 des Bundesgesetzes unterstützen kann. Gemäss Ratschlag soll diese 
Formulierung dem Kanton Handlungsspielraum in der Förderung geben, da diese 
Fonds von gesamtschweizerischen oder sprachregionalen Branchenorganisationen 
verantwortet werden und die sachliche und örtliche Zuständigkeit eines einzelnen 
Kantons zumindest fraglich scheine. 
 
Aus der Kommission kam der Antrag, einen dritten Absatz «Der Kanton errichtet 
einen kantonalen Berufsbildungsfonds, der geeignet ist, unterstützend auf das 
Lehrstellenangebot einzuwirken.» zu ergänzen. Ein solcher Fonds würde die Firmen 
nicht dazu zwingen auszubilden, aber ersatzweise zu Zahlungen verpflichten, die die 
Ausbildungsbetriebe entlasteten. 
Begründet wurde dieser Antrag mit dem Hinweis, dass es nur wenige Fonds von 
Branchenverbänden gebe (die teilweise wirkungslos blieben oder gar nicht wirklich 
gewollt würden), dafür bereits eine Reihe kantonaler Fonds. Deren Auswirkungen 
hingen direkt von der Höhe der Abgaben ab und ihrer daraus resultierenden 
Finanzkraft, das Hauptziel müsse dabei die entlastende Wirkung sein und nicht nur 
eine Art Prämienvergabe. Wenn nur ein Viertel aller Betriebe in Basel ausbilde und 
eine ganz grosse Anzahl selbst florierender Firmen sich am Ausbildungsmarkt 
bediene, ohne etwas dazu beizutragen, sei es sicher im Interesse der 
Ausbildungsbetriebe, in einem noch zu definierenden Ausmass entlastet zu werden. 
Des Weiteren solle ein solcher Fonds den konjunkturellen Auswirkungen auf dem 
Lehrstellenmarkt Gegensteuer geben; das Recht junger Menschen auf eine 
Ausbildung dürfe nicht dadurch gefährdet werden, dass diese zur falschen Zeit eine 
Ausbildungsstelle suchten. 
Mit diesem Antrag verband sich die Kritik an den bisherigen Massnahmen und 
Bemühungen, die zwar zu begrüssen seien, aber kaum Nachhaltigkeit aufwiesen. 
Die bescheidenen Erfolge seien in einer guten konjunkturellen Phase geschehen. Bei 
einer Konjunkturverschlechterung müsse wieder mit deutlichen Rückgängen bei den 
Ausbildungszahlen gerechnet werden, was ein griffigeres Instrument umso wichtiger 
sein lasse. Das duale System, wie es im Ratschlag erscheine, könne das Recht auf 
Ausbildung für junge Menschen nicht garantieren. 
 
Das Erziehungsdepartement lehnte diesen Antrag klar ab. Es gab mehrere schriftlich 
formulierte Punkte zu bedenken: 
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• Ein kantonaler Fonds könne mit seinen im Vergleich zum Kostenaufwand 
geringen Bonuszahlungen dem wirtschaftlichen Strukturwandel und den 
demographisch-gesellschaftlichen Entwicklungen nicht entgegenwirken. 

• Die Ausbildung im dualen System lohne sich finanziell, der Entscheid nicht 
auszubilden, geschehe aus anderen Erwägungen (Mangel an Fachkräften, 
Spezialisierung des Betriebs, Grösse des Betriebs, akademisches Umfeld, 
Mangel an Einsatzfeldern für Auszubildende). Es wäre abwegig, mittels eines 
staatlichen Berufsbildungsfonds diese Betriebe zur Schaffung von Lehrstellen 
zu bringen. 

• Ein kantonaler Berufsbildungsfonds würde für potentielle Lehrbetriebe die 
Option institutionalisieren, sich aus ihrer Verantwortung freizukaufen und so 
den leichteren Weg zu gehen. Die in jedem Fall nicht einfache 
Motivationsarbeit des Staats, Nichtlehrbetriebe für die Ausbildung zu 
gewinnen, würde zusätzlich erschwert.  

• Ein kantonaler Berufsbildungsfonds könne dazu verleiten, die Verantwortung 
für die berufliche Ausbildung von der Wirtschaft an den Staat zu delegieren, 
was die duale Ausbildung als Hauptpfeiler des Berufsbildungssystems 
schwäche. In den Kantonen GE und NE mit einem kantonalen 
Berufsbildungsfonds habe die Quote der Auszubildenden seit dem Jahr 2000 
sogar abgenommen. Auf der anderen Seite würde eine Tendenz zur 
Verschulung der Ausbildung gestärkt, die die Integration ins Berufsleben 
erschwere.  

• Schliesslich führe der Aufbau einer kantonalen Fondsverwaltung zu Kosten in 
der Höhe von rund CHF 370'000 p.a., und es sei auch die Gefahr des 
Giesskannenprinzips gegeben, da alle Ausbildungsbetriebe, unbesehen ihrer 
wirtschaftlichen Situation, in den Genuss von Fondsleistungen kämen. 

 
Das Erziehungsdepartement sieht Prämienausschüttungen an Lehrbetriebe als 
unnötig an. Dem Kanton stünden im Verbund mit seinen Bildungspartnern und dem 
Bund genügend Instrumente zur Verfügung, um mit geeigneten Massnahmen die 
bestehenden Defizite zu vermindern. Dies geschehe in den Bereichen Bekämpfung 
der Lehrstellenknappheit, Ausgleich strukturell bedingter Ungleichgewichte im 
Lehrstellenangebot und Lehrstellenförderung durch Verbesserung der Nahtstelle 
Schule-Berufsbildung. 
 
Die Beratung der Kommission zeigte die hohe Wichtigkeit der Lehrstellenproblematik 
und die Unterstützung des Ziels, dass jede junge Person nach der Schule eine 
Lehrstelle erhalten soll. Die BKK schloss sich schliesslich der Argumentation des 
Erziehungsdepartements an und lehnte mit 13 gegen 1 Stimmen den Antrag auf 
Ergänzung des § 4 mit einem neuen Absatz 3 «Der Kanton errichtet einen 
kantonalen Berufsbildungsfonds, der geeignet ist, unterstützend auf das 
Lehrstellenangebot einzuwirken.» ab. 
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3.2 § 21 
§ 21 bestimmt, dass die Kosten für die obligatorischen Lehrmittel zu Lasten der 
Lernenden gehen, im Gegensatz zur bisherigen Regelung, wonach diese die 
Lehrbetriebe übernehmen. 
 
Wie bereits in der Vernehmlassung stiess dieser Paragraph auch in der BKK auf 
ablehnende Meinungen. Sorgen hinsichtlich der gestiegenen finanziellen Belastung 
der Lernenden wurden laut, die ungefähr einer Verdoppelung der 
Lehrmittelausgaben (allgemeine und fachspezifische zusammen) entspreche. Eine 
Benachteiligung einkommensschwächerer Schichten sei zu befürchten, und einige 
Schüler könnten sich möglicherweise die notwendigen Lehrmittel zumindest zu 
Beginn der Ausbildung noch nicht leisten Sie erhielten so einen Startnachteil, und sie 
wüssten aufgrund des schichtenspezifischen Informationsdefizits möglicherweise 
auch nicht um die Möglichkeit finanzieller Unterstützung. Die Belastung der 
Lernenden durch die Lehrmittelkosten sei ungleich höher als die der Lehrbetriebe, 
wo Unterrichtsmittel nur einen kleinen Teil der gesamten Ausbildungskosten 
ausmachten; so stünden Kosten von CHF 400-1200 bei kaufmännischen Berufen 
Gesamtausbildungskosten von CHF 25'000 gegenüber. Auch auf Ungleichheiten 
zwischen Betrieben unterschiedlicher Wirtschaftskraft wurde hingewiesen, bei denen 
die einen die Lehrmittelkosten übernehmen, die anderen nicht. Als letztes Bedenken 
wurde hervorgebracht, dass die bisherige Regelung den Schulen und Lehrpersonen 
Planungssicherheit bezüglich Lehrmittelausstattung garantierte. 
Aufgrund dieser Bedenken ergab sich die Idee zur Einrichtung eines Härtefonds, um 
den Fällen gerecht zu werden, die mit den sonstigen Instrumenten nicht erreicht 
werden. Es wurde dabei auf vergleichbare Einrichtungen an den Schulen 
hingewiesen. 
 
Das Erziehungsdepartement verteidigte die vorgeschlagene Formulierung mit dem 
Hinweis auf analoge Regelungen bei anderen nachobligatorischen Ausbildungen 
(Gymnasien, WMS, FMS) sowie bei der Berufsbildung im Kanton Basel-Landschaft. 
Auch entspreche die Regelung dem schweizerischen Normalfall und beseitige 
störende Ungleichheiten in Lehrbetrieben, die Lernende in mehreren Kantonen 
ausbildeten. Schliesslich stelle sie eine finanzielle und administrative Entlastung für 
die Lehrbetriebe dar, wobei bestehende Abmachungen betreffend Kostenübernahme 
durch Dritte nicht angetastet würden. Das Erziehungsdepartement wies auch darauf 
hin, dass bereits 29% der Lernenden in den Genuss von Stipendienzahlungen 
gelangten, in die auch Auslagen für Lehrmittel einflössen. Auf jeden Fall sei die 
Gesetzesstufe der falsche Weg, um hier zu regeln. 
 
Die Diskussion ergab einen Verzicht auf Rückkehr zur alten Regelung. Die 
Kommission beschloss mit 9 gegen 4 Stimmen aber, § 21 mit einem neuen Absatz 2 
«Härtefälle regelt die Verordnung.» zu ergänzen. Auf eine genauere Formulierung 
wurde verzichtet, da die Kommission davon ausgeht, dass die Beratungen der BKK 
und ihr Bericht den Willen des Gesetzgebers klarmachen. 
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3.3 § 24 
Mit § 24 tritt an die Stelle der obligatorischen ärztlichen Untersuchung ein 
Fragebogen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes, den die Lernenden 
selbständig ausfüllen und aufgrund dessen, je nach Auswertung zu einer ärztlichen 
Untersuchung aufgeboten wird. 
 
Aufgrund des Verfahrenswechsels bei der Erhebung von Gesundheitsdaten und 
gewisser Bedenken zur Zuverlässigkeit des Fragebogens liess sich die BKK vom 
Bereich Gesundheitsdienste des Gesundheitsdepartements schriftlich und mündlich 
informieren. 
 
§ 24 stellt eine Anpassung an die seit 2004 geltende Praxis dar. Zur Modifikation 
entschied man sich 2004 aufgrund der Erfahrung, dass die insgesamt sehr 
aufwändige Untersuchung aller Lernenden unter arbeitsmedizinischen 
Gesichtspunkten oft nicht genügend spezifisch und insgesamt ohne Vorselektion zu 
wenig ergiebig ausfiel. Das neue Verfahren hat sich laut Auskunft des GD durch die 
Fokussierung auf die beruflich vorgegebenen Fragen als sehr effizient erwiesen. Die 
angehenden Lernenden füllen die wissenschaftlich ausgearbeiteten Fragebögen 
ausgesprochen sorgfältig aus, die Fragebögen werden fachgerecht beurteilt. Rund 
dreissig Prozent der Fragebögen führen zu zusätzlichen Abklärungen und 
Beratungen. Die Möglichkeit, Jugendliche gezielt auf berufsrelevante 
Gesundheitsfragen anzusprechen soll intensiviert werden, mittelfristig geplant sind 
auch Rückmeldungen auf allgemeine Gesundheitsfragen. 
Auf Bedenken aus der BKK hinsichtlich Abklärungsmöglichkeiten zur Impfquote bei 
der Selbstdeklaration wies der Vertreter des GD darauf hin, dass am Ende der 
obligatorischen Schulpflicht eine Reihenuntersuchung mit entsprechendem Fokus 
stattfindet, wodurch gleichartige Untersuchungen kurz darauf bei Lehrstellenantritt 
eine unnötige Doppelung darstellen. Basel-Stadt weise mit dem geltenden Prozedere 
eine der höchsten Impfquoten der Schweiz auf. 

4 Änderungen gegenüber der regierungsrätlichen Vorlage 
Die Detailberatung des Gesetzesentwurfs führte zu folgenden Änderungen 
gegenüber der regierungsrätlichen Vorlage. Zu § 21 Abs. 2 siehe die Ausführungen 
unter 3.2, die Änderungen an § 37 und § 49 Abs. 1 dienen der inhaltlichen 
Präzisierung. 

 

1. § 21 Abs. 2 (neu): «Härtefälle regelt die Verordnung.» 

2. § 37: «Die Prüfungen werden in der Regel ein Mal, im Bedarfsfall zwei Mal 
jährlich durchgeführt.» (Ratschlagstext: «Die Prüfungen werden in der Regel 
einmal jährlich durchgeführt.») 

3. § 49 Abs. 1: «Gegen das Ergebnis der Lehrabschlussprüfung oder eines 
gleichwertigen Qualifikationsverfahrens kann innert 10 Arbeitstagen seit 
dessen Eröffnung bei der zuständigen Prüfungskommission schriftlich 
Einsprache erhoben werden.» (Ratschlagstext: «Gegen das Ergebnis der 
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Lehrabschlussprüfung oder eines gleichwertigen Qualifikationsverfahrens 
kann innert 10 Tagen seit dessen Eröffnung bei der zuständigen 
Prüfungskommission schriftlich Einsprache erhoben werden.») 

 

 

5 Antrag 
Die Bildungs- und Kulturkommission hat an ihrer Sitzung vom 25. Juni 2007 
einstimmig beschlossen, dem Grossen Rat gemäss beiliegendem Entwurf 
Zustimmung zur Revision des kantonalen Gesetzes über die Berufsbildung zu 
beantragen. 

Die Bildungs- und Kulturkommission hat diesen Bericht in ihrer Sitzung vom 15. 
August 2007 einstimmig genehmigt und ihre Präsidentin zur Kommissionssprecherin 
bestimmt. 

 

Für die Bildungs- und Kulturkommission 

Die Präsidentin 

 

 

 

Christine Heuss 

 
 

Bericht zum Ratschlag 07.0576.01 betreffend Revision des kantonalen Gesetzes über die Berufsbildung  



Kantonales Gesetz über die Berufsbildung 
Vom 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsicht in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 07.0576.01 vom 24. April 2007 und in den Bericht der Bildungs- 
und Kulturkommission Nr. 07.0576.02 vom 15. August 2007, zur Durchführung des 
Bundesgesetzes über die Berufsbildung vom 13. Dezember 2002, erlässt folgendes 
Gesetz: 
 
I. Geltungsbereich 
 
§ 1. Das Gesetz regelt: 
a) den Vollzug des Bundesgesetzes über die Berufsbildung vom 13. Dezember 2002; 
b) die interkantonale Zusammenarbeit sowie die Zusammenarbeit mit den 

Organisationen der Arbeitswelt auf dem Gebiete der Berufsbildung, soweit der 
Kanton darüber bestimmen kann. 

 2 Bildungen, die nicht dem Bundesgesetz unterstellt und nicht in andern kantonalen 
Erlassen behandelt sind, können durch Verordnung geregelt werden. 
 
 
II. Vollzugsbehörden 
 
Regierungsrat 
§ 2. Der Regierungsrat ist zuständig für: 
a) den Erlass der Vollzugsbestimmungen, soweit er nicht andere Stellen damit 

betraut; 
b) den Abschluss von Vereinbarungen mit andern Kantonen zur Zusammenarbeit im 

Gesetzesvollzug, soweit das Gesetz kein anderes Organ bezeichnet; 
c) die Wahl der Berufsbildungskommissionen. 
 
 
Departement 
§ 3. Das zuständige Departement hat folgende Aufgaben: 
a) Aufsicht über die Bildung in beruflicher Praxis, die Prüfungen und anderen 

Qualifikationsverfahren; 
b) Koordination der beruflichen Bildung in Lehrbetrieb, Berufsfachschule und 

überbetrieblichen Kursen sowie vergleichbaren dritten Lernorten; 
c) Erlass von Bildungsverordnungen für Berufe, die nicht durch eine eidgenössische 

Verordnung erfasst sind; 
d) Entscheid in Zweifelsfällen über die Anwendbarkeit des Gesetzes auf einzelne 

Ausbildungen; 
e) Organisation der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung und deren Aufsicht; 
f) Aufsicht über die Berufsfachschulen, die staatlichen Lehrwerkstätten und die 

Höheren Fachschulen; 
g) Aufsicht über die Durchführung des obligatorischen Turn- und Sportunterrichts für 

Lernende; 
h) Weiterbildung der Lehrkräfte an Berufsfachschulen; 



i) Berufswahlvorbereitung in den Schulen, in Zusammenarbeit mit der 
Berufsberatung; 

j) Aufsicht über die Durchführung der ärztlichen Untersuchungen von Lernenden; 
k) Aufsicht über private Berufsfachschulen, deren Lernende zu einem 

Qualifikationsverfahren gemäss Art. 33 des Bundesgesetzes zugelassen werden; 
l) Bildung der Berufsbildnerinnen und Berufsbildner gemäss Art. 45 Abs. 3 BBG; 
m) Abschluss von Vereinbarungen mit Organisationen der Arbeitswelt und anderen 

Institutionen; 
n) Erlass von speziellen Bestimmungen für Pilotprojekte zur Weiterentwicklung der 

Berufsbildung. 
2 Das Departement betraut mit dem Vollzug des Bundesgesetzes und dieses Gesetzes, 
insbesondere mit der Beaufsichtigung der Bildung in beruflicher Praxis, eine 
Verwaltungsabteilung, die zuständig ist, wenn das Bundesgesetz von «kantonaler 
Behörde» spricht. 
 
 
Zusammenarbeit mit Organisationen der Arbeitswelt 
§ 4. Die Organisationen der Arbeitswelt sind bei Massnahmen von grundsätzlicher 
Bedeutung vorgängig anzuhören. Als Organisationen der Arbeitswelt im Sinne dieses 
Gesetzes gelten Sozialpartner, Berufsverbände, andere zuständige Organisationen und 
andere Anbieter der Berufsbildung. 
2 Der Kanton kann die Schaffung von Berufsbildungsfonds unterstützen. 
 
 
Berufsbildungs- und Fachkommissionen 
§ 5. Dem zuständigen Departement stehen in Fragen der Bildung in beruflicher Praxis 
und an der Berufsfachschule, des Schutzes von Lernenden und der Berufsberatung 
zwei Kommissionen zur Seite: 
- Kommission für die Berufsbildung in Gewerbe, Industrie und Dienstleistung 
- Kommission für die kaufmännische Berufsbildung 
Es kann für andere Ausbildungen spezielle Kommissionen bestellen. 
2 Zur Mitwirkung bei der Kontrolle der Ausbildung von Lernenden in den Betrieben 
wählen die Berufsbildungskommissionen die Mitglieder der Fachkommissionen. 
3 Sofern in einem Lehrberuf keine Fachkommission besteht, ist die zuständige 
Verwaltungsabteilung berechtigt, zur Kontrolle von Lehrverhältnissen Expertinnen und 
Experten beizuziehen. 
 
 
III. Qualitätsentwicklung 
 
Grundsatz 
§ 6. Das zuständige Departement fördert die Einführung und die Pflege von Systemen 
der Qualitätsentwicklung bei Anbietern von Berufsbildung. 
2 Die Qualitätsentwicklung erfolgt in Abstimmung mit den vom Bund erlassenen 
Qualitätsstandards und nach Grundsätzen, die unter den Kantonen sowie zwischen 
Bund und Kantonen vereinbart wurden. 
3 Für die öffentlichen Berufsfachschulen gilt überdies das Rahmenkonzept für das 



Qualitätsmanagement an den Schulen des Kantons Basel-Stadt. 
 
 
IV. Berufsberatung 
 
Zuständigkeit 
§ 7. Im Sinne von Art. 51 des Bundesgesetzes sorgt die für die Berufsberatung 
zuständige Verwaltungsabteilung für eine Berufs- und Laufbahnberatung. 
2 Sie fördert die Weiterbildung der Berufsberaterinnen und -berater und arbeitet zur 
gesamtschweizerischen Koordination mit den zuständigen Stellen der anderen Kantone 
zusammen. 
 
 
Aufgaben 
§ 8. Die Aufgaben der Berufsberatung sind in Art. 55 der Verordnung zum 
Bundesgesetz umschrieben und werden durch die kantonale Verordnung ergänzt. Sie 
berät auch über die Angebote im Bereich der höheren Berufsbildung. 
2 Die Berufsberatung wirkt bei Massnahmen zur Verbesserung des Übergangs von der 
obligatorischen Schule in die Berufsbildung mit. 
3 Die Berufsberatung unterstützt Personen bei der Zusammenstellung von 
Qualifikationsnachweisen gemäss Art. 4 der Verordnung zum Bundesgesetz. Sie stützt 
sich dabei auf Grundlagen und Verfahren, die unter den Kantonen, den Organisationen 
der Arbeitswelt und dem Bund vereinbart wurden. 
4 Im Rahmen der interinstitutionellen Zusammenarbeit im Sozialbereich wirkt die 
Berufsberatung bei den koordinierten Massnahmen der Arbeitsmarkt- und 
Sozialbehörden mit. 
 
 
V. Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung 
 
Grundsatz 
§ 9. Der Kanton sorgt für Angebote, um Personen mit Bildungsdefiziten auf die 
berufliche Grundbildung vorzubereiten. 
2 In Ergänzung zu den eigenen Massnahmen kann der Kanton private Angebote fördern. 
Dies erfolgt in Koordination mit allfälligen Massnahmen der Arbeitsmarkt- und 
Sozialbehörden. 
 
 
VI. Berufliche Grundbildung 
 
1. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 
 
Mindestalter für Lernende, Ausnahmen 
§ 10. Über Gesuche um Zulassung von Jugendlichen zur beruflichen Grundbildung vor 
Erreichung des Mindestalters gemäss Art. 30 Abs. 4 des Bundesgesetzes über die 
Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG) in Verbindung mit Art. 55 der Verordnung 



1 zum Arbeitsgesetz (ArGV 1) entscheidet die zuständige Verwaltungsabteilung. 
 
 
Bildungsbewilligung 
§ 11. Ein Betrieb, der erstmals Lernende ausbilden will, hat vor Abschluss des 
Lehrvertrages bei der zuständigen Verwaltungsabteilung schriftlich um eine 
Bildungsbewilligung nachzusuchen. 
2 Findet die Bildung in beruflicher Praxis im Verbund mit Partnerbetrieben statt, ist die 
Bildung der Lernenden durch ein koordiniertes betriebliches Bildungsprogramm 
sicherzustellen. 
3 Die zuständige Verwaltungsabteilung prüft, ob alle Voraussetzungen zur Bildung 
vorhanden sind. Der schriftliche Entscheid stützt sich in der Regel auf einen Bericht der 
Fachkommission oder von Expertinnen und Experten. 
 
 
Entzug der Bildungsbewilligung 
§ 12. Sind die erforderlichen Voraussetzungen für die Bildungsbewilligung während des 
ersten Lehrverhältnisses nicht mehr erfüllt, setzt die zuständige Verwaltungsabteilung 
dem Lehrbetrieb eine Frist zur Behebung der Mängel und kann nach deren 
unbenütztem Ablauf die Bildungsbewilligung widerrufen. 
2 Soll nach Ablauf des ersten Lehrverhältnisses wegen schwerer Pflichtverletzung, 
fehlender fachlicher oder persönlicher Voraussetzungen das Recht zur Bildung von 
Lernenden entzogen werden, so entscheidet die zuständige Verwaltungsabteilung. 
 
 
Höchstzahl der Lernenden 
§ 13. Auf begründetes Gesuch hin kann die zuständige Verwaltungsabteilung einem 
Betrieb im Rahmen der Bildungsverordnung des Bundes die Bewilligung für die 
Ausbildung zusätzlicher Lernenden erteilen. In Zweifelsfällen holt sie die Stellungnahme 
der Fachkommissionen ein. 
 
 
Bildung und Weiterbildung der Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 
§ 14. Die Ausbildungskurse gemäss Art. 44 der Verordnung zum Bundesgesetz sind für 
Berufsbildnerinnen und Berufsbildner obligatorisch. Ausnahmen von der Kurspflicht 
bewilligt die zuständige Verwaltungsabteilung. Sie sorgt für die Durchführung der 
Bildungs- und Weiterbildungskurse in Zusammenarbeit mit den Organisationen der 
Arbeitswelt und den Berufsfachschulen. 
2 Die zuständige Verwaltungsabteilung kann auf Antrag Kurse der zuständigen 
Organisationen der Arbeitswelt oder anderer privater Institutionen anerkennen, falls 
diese den eidgenössischen und kantonalen Anforderungen entsprechen und die 
Kursträgerschaft Gewähr für eine einwandfreie Durchführung bietet. 
3 Führt die zuständige Verwaltungsabteilung die Kurse selbst durch, hat der Lehrbetrieb 
ein angemessenes Kursgeld zu entrichten. 
4 Der Kanton kann durch interkantonale Vereinbarungen die Errichtung von 
Schulungszentren für Berufsbildnerinnen und Berufsbildner fördern. Vorbehalten bleibt 



die kantonale Kompetenzordnung für Kostenbeiträge. 
 
 
Überbetriebliche Kurse und vergleichbare dritte Lernorte 
§ 15. Der Kanton fördert die überbetrieblichen Kurse und vergleichbare dritte Lernorte 
der Organisationen der Arbeitswelt. 
2 Können für Lehrberufe, die nicht ausdrücklich von der Durchführung befreit sind, keine 
überbetrieblichen Kurse und vergleichbaren dritten Lernorte durch Organisationen der 
Arbeitswelt angeboten werden, führt die zuständige Verwaltungsabteilung die Kurse 
nach Bedarf in Zusammenarbeit mit interessierten Organisationen und den betroffenen 
Lehrbetrieben durch. 
3 Über Gesuche um Dispensation vom Besuch der überbetrieblichen Kurse und 
vergleichbaren dritten Lernorte entscheidet die zuständige Verwaltungsabteilung nach 
Anhören der Fachkommission. 
4 Sie fördert durch Zusammenarbeit und Vereinbarungen mit andern Kantonen die 
Durchführung interkantonaler überbetrieblicher Kurse und vergleichbarer dritter Lernorte 
und führt die Aufsicht darüber aus, wenn diese Kurse im Kanton Basel-Stadt stattfinden. 
5 Die Kurse sind so anzusetzen, dass kein obligatorischer Unterricht ausfällt. 
 
 
Berufliche Grundbildung von Behinderten 
§ 16. Die zuständige Verwaltungsabteilung trifft zusammen mit den Lehrbetrieben, 
Berufsfachschulen sowie den betreffenden Fachstellen angemessene Massnahmen zur 
Förderung der beruflichen Grundbildung von Menschen mit Behinderungen. 
 
 
Information und Mitsprache 
§ 17. Die zuständige Verwaltungsabteilung orientiert die Lehrvertragsparteien über die 
Grundlagen der Berufsbildung und die Bildungsvorschriften. 
2 Sie übermittelt der lernenden Person bei Antritt der beruflichen Grundbildung die für sie 
massgebende Bildungsverordnung. 
3 Der Lehrbetrieb gibt der lernenden Person bei Antritt der beruflichen Grundbildung 
unentgeltlich einen Modell-Lehrgang bzw. ein betriebliches Bildungsprogramm ab. 
4 Der Lehrbetrieb orientiert die lernende Person über die Bildung in beruflicher Praxis 
und gewährleistet ein angemessenes Mitspracherecht. 
5 Die Berufsfachschulen informieren die Lernenden in geeigneter Weise über 
Schulfragen und gewährleisten ein angemessenes Mitspracherecht. 
6 Die Teilnahme von Vertreterinnen und Vertretern der Lernenden an Sitzungen der 
Berufsbildungs- und Fachkommissionen wird in der Verordnung geregelt. 
 
 
Anrechnung von Lernleistungen 
§ 18. Die zuständige Verwaltungsabteilung entscheidet in Absprache mit der 
Berufsfachschule über die Anrechnung von bereits erbrachten Bildungsleistungen 
gemäss Art. 4 der Verordnung zum Bundesgesetz. Sie stützt sich dabei auf Grundlagen 
und Verfahren, die unter den Kantonen, den Organisationen der Arbeitswelt und dem 



Bund vereinbart wurden. 
 
 
Berufliche Grundbildung von Begabten 
§ 19. Zur Förderung der beruflichen Grundbildung von künstlerisch oder sportlich 
besonders Begabten kann die zuständige Verwaltungsabteilung im Einvernehmen mit 
den Vertragsparteien und der Berufsfachschule angemessene Massnahmen treffen. 
 
 
2. BILDUNG IN BERUFLICHER PRAXIS 
 
Lehrvertrag 
§ 20. Die Lehrverträge sind der zuständigen Verwaltungsabteilung auf dem vom Kanton 
zur Verfügung gestellten Formular zur Genehmigung einzureichen. 
 
 
Kostenregelung 
§ 21. Das zur Erlernung des Berufes benötigte Werkzeug stellt der Lehrbetrieb zur 
Verfügung. Die Kosten für die obligatorischen Lehrmittel gehen zu Lasten der 
Lernenden, soweit sie nicht von Dritten getragen werden. 
2 Härtefälle regelt die Verordnung. 
 
 
Probezeit 
§ 22. Die Vertragsauflösung innerhalb der Probezeit ist der zuständigen 
Verwaltungsabteilung und der Berufsfachschule sofort schriftlich zu melden. 
2 Eine über die normale Probezeit von drei Monaten hinausgehende Verlängerung bis 
zur gesetzlichen Höchstdauer von sechs Monaten wird in begründeten Fällen vor deren 
Ablauf durch die zuständige Verwaltungsabteilung bewilligt. 
 
 
Änderung der Dauer der beruflichen Grundbildung 
§ 23. Über Gesuche gemäss Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes entscheidet die 
zuständige Verwaltungsabteilung im Einvernehmen mit der Berufsfachschule und den 
Lehrvertragsparteien sowie gegebenenfalls dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst. 
 
 
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 
§ 24. Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst entscheidet, ob für einzelne Lernende 
eine ärztliche Untersuchung durchzuführen ist. 
2 In Berufen, die Gefahren für die Gesundheit der Jugendlichen aufweisen, kann der 
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst eine ärztliche Überwachung während der Dauer 
der beruflichen Grundbildung anordnen. 
3 Die Kosten für die ärztliche Untersuchung trägt der Lehrbetrieb. 
 
 



Unfallversicherung 
§ 25. Der Lehrbetrieb hat seine Lernenden nach dem Bundesgesetz über die 
Unfallversicherung vom 20. März 1981 (UVG) gegen Berufs- und Nichtberufsunfälle zu 
versichern. 
2 Die Prämien für Berufsunfälle gehen zu Lasten des Lehrbetriebes. Die Übernahme der 
Prämien für Nichtberufsunfälle ist zwischen den Parteien im Lehrvertrag zu regeln. 
 
 
Lehraufsicht 
§ 26. Die zuständige Verwaltungsabteilung kann Betriebsbesuche durchführen; in der 
Regel unter Beizug der Fachkommissionen bzw. Expertinnen und Experten. 
2 Sie steht beiden Vertragsparteien zur Auskunftserteilung, Beratung und Vermittlung bei 
Differenzen zur Verfügung und kann bei Schlichtungsgesprächen Vertreterinnen und 
Vertreter der Organisationen der Arbeitswelt zur Beratung beiziehen. 
3 Sie fördert die Weiterbildung der Berufsinspektorinnen und Berufsinspektoren und 
arbeitet zur gesamtschweizerischen Koordination mit den zuständigen Stellen der 
Kantone und des Bundes zusammen. 
 
 
Zwischenprüfungen 
§ 27. Das zuständige Departement kann zwecks Qualitätssicherung Zwischenprüfungen 
für alle Lernenden eines Berufes vorschreiben und deren Durchführung einer 
Organisation der Arbeitswelt übertragen. 
2 Die Anordnung von Zwischenprüfungen im Einzelfall ist Sache der zuständigen 
Verwaltungsabteilung. 
 
 
Lehrvertragsauflösungen 
§ 28. Die Auflösung des Lehrverhältnisses gemäss Art. 24 Abs. 5 lit. b des 
Bundesgesetzes erfolgt durch die zuständige Verwaltungsabteilung. 
2 Bei einer Vertragsauflösung setzt sich diese nach Möglichkeit für eine Weiterführung 
der beruflichen Grundbildung ein oder versucht, der lernenden Person eine berufliche 
Grundbildung entsprechend ihrer Anlagen und Neigungen zu vermitteln. Die für die 
Berufsberatung zuständige Verwaltungsabteilung oder Vertreterinnen und Vertreter von 
Organisationen der Arbeitswelt können beigezogen werden. 
 
 
3. SCHULISCHE BILDUNG UND LEHRWERKSTÄTTEN 
 
Schulbesuch 
§ 29. Der Lehrbetrieb hat vor Beginn der beruflichen Grundbildung bei der 
Berufsfachschule für die Anmeldung zum Schulbesuch zu sorgen oder die lernende 
Person zur direkten Anmeldung zu veranlassen. Ein Antritt der beruflichen Grundbildung 
nach Semesterbeginn ist nur im Einvernehmen mit der zuständigen 
Verwaltungsabteilung und der Berufsfachschule möglich. 
2 Die Schulleitungen und die zuständige Verwaltungsabteilung überwachen gemeinsam 



die Einhaltung der Vorschriften über den Besuch des obligatorischen Unterrichts. Sie 
kontrollieren, ob sich alle Lernenden für den obligatorischen Unterricht angemeldet 
haben. 
3 Die Regelung des Absenzen- und Disziplinarwesens erfolgt durch spezielle 
Verordnung. 
 
 
Befreiung vom Unterricht 
§ 30. Über eine gänzliche oder teilweise Befreiung vom Schulbesuch entscheidet die 
Berufsfachschule. Sofern sich die Dispensierung auch auf die Qualifikationsverfahren 
auswirkt, entscheidet die zuständige Verwaltungsabteilung nach Anhören der 
Berufsfachschule. Die Lehrbetriebe werden informiert. 
 
 
Berufsmaturitätsunterricht, Freikurse, Stützkurse 
§ 31. Das zuständige Departement sorgt für die Einrichtung und Koordination des den 
Lernenden nach Bundesgesetz zustehenden Angebots. 
2 Der Lehrbetrieb fördert den Besuch von Berufsmaturitätsunterricht und Freikursen und 
ermöglicht den Besuch von Stützkursen. Können sich die Vertragsparteien nicht einigen, 
entscheidet die zuständige Verwaltungsabteilung nach Anhören der Beteiligten. 
3 Für den Besuch von Frei- und Stützkursen darf von der lernenden Person kein 
Schulgeld erhoben werden. 
 
 
Lehrwerkstätten 
§ 32. Der Regierungsrat kann im Bedarfsfall öffentliche Lehrwerkstätten errichten und 
private Lehrwerkstätten anerkennen. 
 
 
Auswärtige Fachklassen 
§ 33. Bei besonderen Verhältnissen oder auf Antrag der Berufsfachschule kann die 
zuständige Verwaltungsabteilung den Besuch auswärtiger Fachklassen und 
interkantonaler Fachkurse obligatorisch erklären und solche Entscheide auch wieder 
rückgängig machen. 
2 Sofern die zuständige Verwaltungsabteilung den Besuch auswärtiger Fachklassen und 
interkantonaler Fachkurse veranlasst, übernimmt der Kanton die Kosten für Reise und 
Unterkunft sowie eine Pauschale für Verpflegung gemäss Verordnung. Sie kann jedoch 
jene Organisationen der Arbeitswelt, welchen auf ihren Antrag hin die Durchführung 
solcher Kurse in organisationseigenen Bildungszentren bewilligt wurde, zur Leistung 
eines angemessenen Kostenbeitrages verpflichten. 
 
 
Private Anbieter 
§ 34. Das zuständige Departement kann private Anbieter mit der Erbringung von 
Bildungsleistungen beauftragen. 
 



4. PRÜFUNGEN UND ANDERE QUALIFIKATIONSVERFAHREN 
 
Organisation 
§ 35. Die Durchführung der Prüfungen und anderer Qualifikationsverfahren erfolgt, 
soweit der Bund damit nicht für die ganze Schweiz eine Organisation der Arbeitswelt 
beauftragt hat, durch die zuständige Verwaltungsabteilung. Die Prüfungen unterstehen 
der Aufsicht des zuständigen Departementes. 
2 Das zuständige Departement kann die Durchführung der Prüfungen oder anderer 
Qualifikationsverfahren an Organisationen der Arbeitswelt oder an andere Institutionen 
übertragen. Diese haben eine aus Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner, der 
Berufsfachschulen und des Kantons zusammengesetzte Prüfungskommission zu 
bestellen. 
3 Ist die Durchführung der Prüfungen und anderer Qualifikationsverfahren einer 
Organisation der Arbeitswelt oder einer anderen Institution übertragen, delegiert das 
zuständige Departement staatliche Vertreterinnen und Vertreter in die 
Prüfungskommission und genehmigt deren Zusammensetzung. 
 
 
Zulassung zu den Prüfungen 
§ 36. Über die Zulassung zu den Prüfungen und anderen Qualifikationsverfahren 
entscheidet die zuständige Verwaltungsabteilung. 
2 Organisationen der Arbeitswelt und andere Institutionen, denen die Organisation der 
Prüfungen übertragen worden ist, haben die ihnen von der zuständigen 
Verwaltungsabteilung gemeldeten Kandidatinnen und Kandidaten zu prüfen. 
 
 
Zeitpunkt der Prüfungen 
§ 37. Die Prüfungen werden in der Regel ein Mal, im Bedarfsfall zwei Mal jährlich 
durchgeführt. 
 
 
Unentgeltlichkeit 
§ 38. Die Prüfungen sind für die Kandidatinnen und Kandidaten und für die Anbieter der 
Bildung in beruflicher Praxis gemäss Art. 41 des Bundesgesetzes unentgeltlich. 
2 Für unbegründetes Fernbleiben oder Zurücktreten von der Prüfung und für die 
Wiederholung der Prüfung kann die zuständige Verwaltungsabteilung gemäss Art. 41 
des Bundesgesetzes Gebühren erheben. Deren Höhe wird durch den Regierungsrat 
festgesetzt. 
 
 
Berufsattest und Fähigkeitszeugnis 
§ 39. Die zuständige Verwaltungsabteilung stellt das eidgenössische Berufsattest und 
das eidgenössische Fähigkeitszeugnis aus. Diese werden nach bestandener Prüfung 
oder nach erfolgreichem Durchlaufen eines gleichwertigen Qualifikationsverfahrens 
ausgehändigt. 
 



5. GRUNDBILDUNG MIT BERUFSATTEST 
 
Grundsatz 
§ 40. Das zuständige Departement fördert die fachkundige individuelle Begleitung von 
Personen mit Lernschwierigkeiten gemäss Art. 18 Abs. 2 des Bundesgesetzes. Es stützt 
sich dabei auf interkantonal abgestimmte Grundsätze und Kriterien. 
2 Können sich die Vertragsparteien über den Besuch einer Massnahme zur 
fachkundigen individuellen Begleitung nicht einigen, entscheidet die zuständige 
Verwaltungsabteilung nach Anhören der Beteiligten. 
 
 
VII. Nachholbildung, berufsorientierte Weiterbildung und höhere Berufsbildung 
 
Grundsatz 
§ 41. Der Kanton fördert das Nachholen eines Berufsabschlusses und die 
berufsorientierte Weiterbildung im Rahmen des Bundesgesetzes. 
2 Die Durchführung der Kurse ist Sache der Berufsfachschulen, der Organisationen der 
Arbeitswelt, der zuständigen Verwaltungsabteilung und anderer Institutionen. 
 
 
Höhere Berufsbildung 
§ 42. Die Aufsicht über die Höheren Fachschulen, die eidgenössisch anerkannte 
Bildungsgänge anbieten, obliegt dem zuständigen Departement. 
 
 
VIII. Entwicklung der Berufsbildung 
 
Grundsatz 
§ 43. Der Kanton fördert Studien, Pilotversuche und andere Massnahmen, die zur 
Entwicklung der Berufsbildung beitragen. 
2 Das zuständige Departement entscheidet über Beitragsgesuche. Es kann von sich aus 
Projekte anregen oder in Auftrag geben. 
 
 
IX. Beiträge und Subventionen 
 
Ausbildungsbeiträge 
§ 44. Der Kanton gewährt für die berufliche Grundbildung, die Nachholbildung, die 
berufsorientierte Weiterbildung und die höhere Berufsbildung Stipendien oder Darlehen 
im Rahmen des geltenden Gesetzes betreffend Ausbildungsbeiträge. 
 
 
Kantonssubventionen 
§ 45. Der Kanton gewährt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kredite und unter 
Wahrung der in Art. 11 des Bundesgesetzes verankerten Grundsätze Beiträge gemäss 
den in Art. 53 des Bundesgesetzes festgehaltenen Beitragsleistungen des Bundes. Er 



kann auch Beiträge für Leistungen gemäss Art. 54 und Art. 55 des Bundesgesetzes 
gewähren. 
2 Die Verordnung regelt die weiteren Voraussetzungen für die Gewährung von Beiträgen 
und deren Höhe. 
3 Das zuständige Departement kann Beiträge in besonderen Fällen gewähren, Beiträge 
erhöhen oder die anrechenbaren Kosten speziell festlegen. 
4 Das zuständige Departement kann Kantonsvertreterinnen und -vertreter in die 
Aufsichtsorgane der vom Kanton subventionierten Bildungs- und Schulinstitutionen 
delegieren. 
5 Für interkantonale Einrichtungen und Veranstaltungen sowie Massnahmen der 
interkantonalen Zusammenarbeit wird der Beitrag im Rahmen der Vereinbarungen vom 
Regierungsrat festgelegt. 
 
 
Entschädigungen 
§ 46. Für die Tätigkeit der Fachexpertinnen und -experten sowie der 
Prüfungsexpertinnen und -experten kann vom Regierungsrat eine Entschädigung 
festgesetzt werden. 
 
 
Berufsschulsport, Ferienlager, Freizeitsport für Lernende 
§ 47. Berufsschulsport gehört zum Pflichtunterricht der Berufsfachschulen. 
2 Die Berufsfachschulen und die zuständige Verwaltungsabteilung können Ferienlager 
und Freizeitsportanlässe durchführen. Der Kanton kann solche Veranstaltungen durch 
einen Kostenbeitrag unterstützen und die Teilnahme bei sozialen Härtefällen durch eine 
Kostenreduktion erleichtern. 
 
 
X. Rechtspflege 
 
Zivilrechtliche Streitigkeiten 
§ 48. Bei Vertragsbruch, Auflösung des Lehrverhältnisses aus wichtigen Gründen sowie 
einem Misserfolg der lernenden Person an Prüfungen und im Rahmen von anderen 
Qualifikationsverfahren infolge ungenügender Bildung in beruflicher Praxis kann die 
zuständige Verwaltungsabteilung den Parteien über den Schadenersatz einen 
Vergleichsvorschlag unterbreiten. 
2 Zivilrechtliche Streitigkeiten, die durch ihre Vermittlung nicht bereinigt werden können, 
beurteilen die zuständigen Gerichte. 
 
 
Einsprache 
§ 49. Gegen das Ergebnis der Lehrabschlussprüfung oder eines gleichwertigen 
Qualifikationsverfahrens kann innert 10 Arbeitstagen seit dessen Eröffnung bei der 
zuständigen Prüfungskommission schriftlich Einsprache erhoben werden. 
2 Die Einsprache ist hinreichend zu begründen. Zu diesem Zweck stehen die 
Prüfungsunterlagen zur Einsicht zur Verfügung. 



3 Die Einsprache ist vor dem in § 50 vorgesehenen Rekurs zu erheben. 
 
 
Rekurs 
§ 50. Im Rahmen dieses Gesetzes erlassene Verfügungen bzw. Einspracheentscheide 
können vorbehältlich anderer Vorschriften nach den Bestimmungen des 
Organisationsgesetzes vom 22. April 1976 angefochten werden. 
2 Die Entscheide des zuständigen Departements über das Ergebnis der Prüfungen sind 
endgültig. 
 
 
Verzeigungen 
§ 51. Das Strafverfahren richtet sich nach dem Bundesgesetz über die Berufsbildung 
vom 13. Dezember 2002, den Vorschriften des Kantonalen Übertretungsstrafgesetzes 
vom 15. Juni 1978 sowie der Strafprozessordnung vom 8. Januar 1997. 
 
 
XI. Interkantonale und regionale Zusammenarbeit 
 
Zusammenarbeit und Vollzug 
§ 52. Der Kanton fördert die interkantonale und regionale Zusammenarbeit. Er kann sich 
an deren Kosten beteiligen. 
2 Die für den Vollzug der einzelnen Massnahmen verantwortlichen Organe können zu 
diesem Zweck im Rahmen ihrer kantonalen Kompetenzen bindende Vereinbarungen 
abschliessen. 
 
 
Interkantonale Konferenzen 
§ 53. Die zuständige Verwaltungsabteilung nimmt an Konferenzen der 
Berufsbildungsämter über die Zusammenarbeit beim Vollzug des Bundesgesetzes teil. 
2 Den Konferenzen können durch interkantonale Vereinbarungen Vollzugsaufgaben des 
Gesetzes übertragen werden. Solche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
Genehmigung des Regierungsrates. 
 
 
XII. Schlussbestimmungen 
 
Aufhebung kantonaler Vorschriften 
§ 54. Das Kantonale Gesetz über die Berufsbildung vom 21. Februar 1985 wird 
aufgehoben. 
 
 
Wirksamkeit 
§ 55. Dieses Gesetz ist zu publizieren; es unterliegt dem Referendum und wird vom 
Regierungsrat nach Eintritt der Rechtskraft wirksam erklärt. 
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